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K 0160/2025 (BJD)
Kleine Anfrage Matthias Borner (SVP, Olten): Kantonsschule Olten – Fragen zur Si-
cherheit (02.07.2025)

Anlässlich eines Hinweises zur sanierten Kantonsschule Olten wurden Fragen aufgeworfen.
Sie erwiesen sich als derart relevant, dass gar Zweifel am Sicherheitskonzept aufgeworfen
wurden. Darum habe ich in der letzten Session eine kleine Anfrage eingereicht. Es geht um
die auf dem Korridor-Nutzungskonzept (Bild 1) als Fluchttreppe bezeichnete Treppe (Bild 2;
Bild 3). Da die Beantwortung Sicherheitsbedenken nicht ausräumen konnte und die Sicherheit
der Schüler mir sehr wichtig ist, erlaube ich mir Folgefragen zu stellen:

1. Gemäss Brandschutzrichtlinie der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) 16-
15 «Flucht und Rettungswege» müssen Fluchttreppen eine Mindestbreite von 1.20 m auf-
weisen. Bei höherer Belegung >100 Personen, was bei einer Kantonsschule möglich er-
scheint, muss die Mindestbreite gar grösser als 1.80 m sein. Eine Sichtung und eigene Mes-
sung der Treppe ergab eine Breite, die diesen Mindestwerten nicht entsprach (Bild 4). Ist
diese Fluchttreppe richtlinienkonform?

2. Gemäss Arbeitsgesetz-Verordnung 4 (ArGV 4) müssen Fluchtwege und Treppen so beschaf-
fen sein, dass sich alle Personen gefahrlos und rasch in Sicherheit bringen können. Bei der
Besichtigung fällt auf, dass neben der schmalen Treppe die Brandschutztüren der Stock-
werke in den Innenraum des Fluchttreppenhauses aufgehen und somit den Fluchtweg auf
weniger als 40 cm verkleinern (Bild 5). Entspricht dies den gesetzlichen Vorgaben?

3. Die VKF-Brandschutzrichtlinien verweisen betreffend Höhe auf die Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik, wie sie in der SIA 358 festgelegt sind. Unter SIA-Norm 358 ist
festgehalten: Geländer bei Absturzhöhen bis 12 m müssen eine Mindesthöhe von 1.00 m
aufweisen. Bei Absturzhöhen über 12 m, was bei dieser Treppe realistisch scheint, ist eine
Mindesthöhe von 1.10 m vorgeschrieben. Eine Messung ergab eine Höhe von unter 90 cm
(Bild 6). Ist diese Höhe regelkonform?

4. Wenn diese Fluchttreppe nicht regelkonform ist, was sind die Konsequenzen daraus?

Begründung 02.07.2025: Im Vorstosstext enthalten.
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